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IV. Verwaltungsverfahren

Beantworten Sie folgende Fragen:

a. Was verstehen wir unter Verfahrensrecht?

b. Der Bundesgesetzgeber hat vier Verwaltungsverfahrens-
gesetze erlassen. Nennen Sie die vier Gesetze und erläutern 
Sie auf welcher gesetzlichen Grundlage diese vier Gesetze 
erlassen wurden!

c. Schildern Sie kurz den Regelungsinhalt des EGVG, AVG, 
VStG und VVG!
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IV. Verwaltungsverfahren

Beantworten Sie folgende Fragen:

d. Das AVG regelt die Erlassung von Bescheiden. In welche 
Verfahrensabschnitte gliedert sich das 
Verwaltungsverfahren? Nennen Sie die Stadien eines 
typischen Verwaltungsverfahrens.

e. Wie kann ein Verwaltungsverfahren eingeleitet werden?

f. Was ist Zweck des Ermittlungsverfahrens?

g. Was besagt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung? 
Welche Grundsätze für das Ermittlungsverfahren kennen Sie 
noch?
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IV. Verwaltungsverfahren

Beantworten Sie folgende Fragen:

h. Die Behörde hat aufgrund des festgestellten Sachverhalts 
eine rechtliche Beurteilung durchzuführen und dann die 
Verwaltungssache zu erledigen. Welche Möglichkeiten gibt 
es für Behörden ein Verfahren zu erledigen?

i. Können Bescheide auch mündlich verkündet werden oder 
müssen Sie schriftlich ergehen? Nennen Sie die 
entsprechende Norm!

j. Welches G regelt, wie eine schriftliche Ausfertigung eines 
Bescheides den Parteien zukommt?

k. Das AVG enthält auch Regelungen über den Inhalt und die 
Form von Bescheiden. Erklären Sie den Unterschied 
zwischen deklarativen und konstitutiven 
Bescheidmerkmalen!
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IV. Verwaltungsverfahren

Beantworten Sie folgende Fragen:

l. Kreuzen Sie an ob es sich bei den folgenden 
Bescheidmerkmalen um deklarative oder konstitutive 
Bescheidmerkmale handelt!

Adressat

Bezeichnung der 
bescheiderlassenden Behörde 

Bezeichnung als Bescheid

Normative Aussage

konstitutivdeklarativ
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